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Bekanntmachung  

 
Am 16.11.2010 findet um 18.00 Uhr im Sitzungssaal des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstraße 3, 
die 27. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde statt.  
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Anträgen und Beschlussfassung 
 
2.1. Antrag der Fraktion Bürgerinitiative zur Erarbeitung eines Konzeptes für die Errichtung und 

Vermietung von Fahrradgaragen in Bahnhofsnähe 
 
3.0. Beratung von Vorlagen und Beschlussfassung 
 
3.1. Vorlage Nr. 1.228 - Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 

„Wietstock - Groß Schulzendorfer Straße“ 
 
3.2. Vorlage Nr. 1.229 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Wietstock - Groß Schul-

zendorfer Straße" 
- Stellungnahme der Gemeinde zu den Anregungen (Abwägungspro-

tokoll)  
- Satzungsbeschluss 

 
3.3. Vorlage Nr. 1.230 - Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigsfelde, 
 3. Änderungsbeschluss 
 
3.4. Vorlage Nr. 1.231 - Genehmigung von Dienstreisen des Bürgermeisters der Stadt Lud-

wigsfelde für das Jahr 2011 
 
4.0. Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde 
 
5.0. Fragestunde für Stadtverordnete 
 
 
 
Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Beratung von Vorlagen 
 
1.1. Vorlage Nr. 1.219 - Befristete Niederschlagung der Gewerbesteuer und der Gewerbe-

steuerzinsen 
 
2.0. Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde 
 
3.0. Fragestunde für Stadtverordnete 
 
 
An der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
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Bekanntmachung 

 
Am 15.11.2010 findet um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Mietgendorfer Ring 22, die Sitzung 
des Ortsbeirates Mietgendorf statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Vorbereitung der Seniorenweihnachtsfeier 
 
3.0. Vorschläge zur Teilnahme am Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Stadt Ludwigsfelde 
 
4.0. Information über die stattgefundene Klausurtagung zum Entwurf des ersten doppischen 

Haushaltsplanes des Jahres 2011 
 
5.0. Information zur Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Ludwigsfelde für das Dorfgemein-

schaftshaus der Ortsteile Mietgendorf und Schiaß 
 
6.0. Beratung über die zukünftige Zusammenarbeit des Ortsbeirates Mietgendorf mit dem Heimat-

verein und der Freiwilligen Feuerwehr Mietgendorf/Schiaß 
 
7.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Mietgendorf kann jedermann teilnehmen. 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung anderer Behörden 
 
 

Bekanntmachung 
des Verbandes für Landentwicklung  und Flurneuordnung Brandenburg zum Boden-

ordnungsverfahren "Drewitzer Nuthewiesen", Az. 1-001-L. 
 

Ladung 
 

Bekanntgabe des Bodenordnungsplans sowie Ladung zum Anhörungstermin über den Bodenord-
nungsplan gem. § 59 und § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1149) in Verbindung mit § 59 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2008 (GVBl. I S. 2794) sowie § 3 des Brandenburgischen Landentwicklungsgesetzes 
(BbgLEG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 298), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15.07.2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28]). 
 
Im Bodenordnungsverfahren Drewitzer Nuthewiesen ist der Bodenordnungsplan aufgestellt und ge-
nehmigt worden. Er wird zur Einsichtnahme durch die Beteiligten ausgelegt. Gemäß § 59 Abs. 1 
FlurbG finden folgende Termine statt: 
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1. Bekanntgabe des Bodenordnungsplans (Offenlegungstermin) 
 
Der Bodenordnungsplan (textlicher Teil, Nachweise und Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG zur 
Einsichtnahme für die betroffenen Beteiligten vom 
 
 22. November bis 03. Dezember 2010 
 beim Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg, 
 14473 Potsdam, Friedrich-Engels-Straße 23 
 montags bis freitags jeweils von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
aus. Während dieser Zeit stehen Ihnen Bedienstete des Verbandes für Landentwicklung und Flurneu-
ordnung Brandenburg bzw. des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung für Auskünfte und Rückfragen zu den übersandten Nachweisen und Unterlagen sowie zu der 
neuen Grundstückszuteilung zur Verfügung. 
 
 
2. Anhörung der Teilnehmer zum Bodenordnungsplan (Anhörungstermin) 
 
Der Anhörungstermin zum Bodenordnungsplan findet für alle Teilnehmer und Nebenbeteiligten statt 
am 
 
 Dienstag, den 06. Dezember 2010 
 beim Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg, 
 14473 Potsdam, Friedrich-Engels-Straße 23 
 von 10:00 bis 20:00 Uhr 
 
 Zu diesem vorgenannten Termin wird hiermit geladen. 
 
Gegen den bekannt gegebenen Bodenordnungsplan kann Widerspruch erhoben werden. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Widersprüche zur Vermeidung des Ausschlusses nur im 
Anhörungstermin vorgebracht werden können. In dem unter 1. genannten Offenlegungstermin kön-
nen keine Widersprüche erhoben werden. Versäumt ein Beteiligter den Anhörungstermin oder erklärt 
er sich nicht bis zum Schluss des Termins über den Verhandlungsgegenstand, so wird angenommen, 
dass er mit dem Bodenordnungsplan einverstanden ist (§ 134 Abs. 1 FlurbG). Das Verschulden eines 
Vertreters oder Bevollmächtigten steht dem eigenen Verschulden des Vertretenen gleich (§ 134 
Abs. 4 FlurbG). 
 
Wer keinen Widerspruch vorzubringen hat und mit dem vorliegenden Bodenordnungsplan ein-
verstanden ist, kann dem Anhörungstermin fernbleiben.  
 
Die Beteiligten können sich im Termin vertreten lassen. Der Vertreter hat eine schriftliche und von 
einer siegelführenden Behörde beglaubigte Vollmacht bis spätestens drei Wochen nach dem Termin 
beizubringen. Vollmachtsvordrucke sind beim 
 
   Verband für Landentwicklung und 
   Flurneuordnung Brandenburg 
   Friedrich-Engels-Str. 23 
   14473 Potsdam 
 
erhältlich oder können auf Wunsch zugesandt werden. 
 
Drewitz, den 01.10.2010 
 
 
gez. Uwe Naujoks 
Vorstandsvorsitzender 
 
Herausgeber: Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde 
Das Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde erscheint nach Bedarf und ist kostenlos im Rathaus 
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